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Besondere Bedingung 
 

Einschluss von Schäden 
durch Terrorakte 

Fassung 1/2003 
 
 
1. EINSCHLUSS VON SCHÄDEN DURCH TERRORAKTE 
 In Abänderung der vereinbarten Allgemeinen und Besonderen 

Raiffeisen - Bedingungen sind zusätzlich versichert - sofern sie 
überhaupt Gegenstand des Versicherungsvertrages sind - ohne 
Rücksicht auf andere mitwirkende Ursachen oder Ereignisse, 
Schäden, die zur gleichen Zeit oder in einer vom Schaden abwei-
chenden Reihenfolge stattfinden, jegliche Art von Schäden, Ver-
lusten, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder indirekt verur-
sacht werden von, sich ergeben aus oder im Zusammenhang ste-
hen mit jeglicher Art von Terrorakten. 

 
 Vom Versicherungsschutz erfasst sind - sofern sie überhaupt 

Gegenstand des Versicherungsvertrages sind - auch jegliche Art 
von Schäden, Verlusten, Kosten oder Aufwendungen, die direkt 
oder indirekt verursacht werden von, sich ergeben aus oder im 
Zusammenhang stehen mit Handlungen, die zur Eindämmung, 
Vorbeugung oder Unterdrückung von Terrorakten ergriffen wer-
den oder sich in irgendeiner Weise darauf beziehen. 

 
 Terrorakte sind jegliche Handlungen von Personen oder Perso-

nengruppen zur Erreichung politischer, ethnischer, religiöser, i-
deologischer oder ähnlicher Ziele, die geeignet sind, Angst oder 
Schrecken in der Bevölkerung oder Teilen der Bevölkerung zu 
verbreiten und dadurch auf eine Regierung oder staatliche Ein-
richtung Einfluss zu nehmen. 

 
 Ist der Versicherungsnehmer Unternehmer im Sinne des Konsu-

mentenschutzgesetzes, so hat er nachzuweisen, dass ein Scha-
den weder unmittelbar noch mittelbar im Zusammenhang mit ei-
nem Terrorakt steht. 

 
Ausgeschlossene Schäden 
Im Rahmen dieser Besonderen Bedingung besteht, unabhängig 
vom Gegenstand des Versicherungsvertrages, jedenfalls keine 
Deckung für 
a) Betriebsunterbrechungsschäden jeglicher Art, die sich aus dem 

Einschluss von Rückwirkungsschäden für Abnehmer- und Zu-
liefererrisiken oder aus Zugangsbeschränkungen ergeben; 

b) Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder 
indirekt durch einen Ausfall von Versorgungsleistungen (z.B. 
Strom, Gas, Wasser, Telekommunikation) verursacht werden; 

c) Schäden, Verluste, Kosten oder Aufwendungen, die direkt oder 
indirekt durch biologische oder chemische Kontamination ver-
ursacht werden; 

 Unter Kontamination ist die Verseuchung, Vergiftung, Verhinde-
rung und/oder Einschränkung der Nutzung von Sachen auf-
grund der Auswirkungen chemischer und/oder biologischer 
Substanzen zu verstehen. 

d) Schäden im Rahmen einer Transport- oder Kunstgegenstände-
versicherung. 

 
 

2. UMFANG DES EINSCHLUSSES VON SCHÄDEN DURCH TER-
RORAKTE 
Schäden durch Terrorakte sind nach Maßgabe der nachfolgenden 
Bestimmungen eingeschlossen. 

 
Das Risiko von Schäden durch Terrorakte wird vom Versicherer in 
den Österreichischen Versicherungspool zur Deckung von Terror-
risiken eingebracht, dessen Mitglieder ausschließlich entspre-
chend ihrem Anteil haften. 
 
ÖRTLICHER GELTUNGSBEREICH 
Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf die in Österreich gele-
genen versicherten Risiken. 
 
ENTSCHÄDIGUNGSHÖCHSTGRENZE 
Schäden durch Terrorakte sind pro Kalenderjahr bis zur Höhe der 
Gesamtversicherungssumme (Sach- und Betriebsunterbre-
chungsversicherung zusammen), ist diese jedoch höher als 
EUR_5.000.000,-, dann nur bis zu diesem Betrag, versichert. 
 
Diese Entschädigungshöchstgrenze unterliegt keiner Wertanpas-
sung. Sie stellt die maximale Entschädigung je Versicherungsort 
und Versicherungsnehmer dar und zwar auch dann, wenn mehre-
re Versicherungsverträge, die über den Pool versichert sind, für 
das vom Schaden betroffene Risiko bestehen. 
 
KÜRZUNG DER ENTSCHÄDIGUNG 
Das Risiko von Schäden durch Terrorakte wird vom Versicherer in 
den Österreichischen Versicherungspool zur Deckung von Terror-
risiken eingebracht, der für versicherte Schäden durch Terrorakte 
pro Schadenereignis und pro Kalenderjahr eine Entschädigungs-
grenze von EUR 200.000.000,- zzgl. allfälliger Staatshaftung vor-
sieht. 
 
Übersteigen die versicherten Schäden durch Terrorakte bei den in 
den Pool eingebrachten Risiken pro Kalenderjahr insgesamt die 
im Pool vorgesehene Entschädigungsgrenze, so werden die auf 
die einzelnen Anspruchsberechtigten entfallenden Entschädigun-
gen verhältnismäßig derart gekürzt, dass sie zusammen die Ent-
schädigungsgrenze des Österreichischen Versicherungspools zur 
Deckung von Terrorrisiken pro Kalenderjahr nicht übersteigen. 
 
FÄLLIGKEIT DER ENTSCHÄDIGUNG 
Die Entschädigung ist fällig, sobald feststeht, dass keine Kürzung 
erfolgt oder in welchem Ausmaß eine Kürzung erfolgen muss. 

 
 

3. GELTUNGSDAUER 
Diese Besondere Bedingung kann unabhängig von den sonstigen 
Bestimmungen des Vertrages für sich allein vom Versicherer un-
ter Einhaltung einer Kündigungsfrist von einem Monat gekündigt 
werden. 
 
Darüber hinaus endet die Geltungsdauer der Besonderen Bedin-
gung jedenfalls dann, wenn der Österreichische Versicherungs-
pool zur Deckung von Terrorrisiken seine Tätigkeit einstellt. Die 
Einstellung der Tätigkeit wird im Amtsblatt der Wiener Zeitung ver-
öffentlicht. 

 
 

4. SCHLUSSBESTIMMUNG 
Diese Besondere Bedingung lässt alle anderen Bestimmungen 
des Versicherungsvertrags unberührt. Dies gilt insbesondere auch 
für die Ausschlüsse. 
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